
wenn trotz Parken auf dem Gehweg noch mind.0,9 m Gehwegvorhanden ist. Dies würde folgenden
Raunrbedarf bedeuten: 3,0m Fahrbahn, 2,5m Parkf{äche und 0,9m Gehweg. Ergibt eine Gesamtfläche
von 6,4m.

Herr Bambach argumentiert zudem, dass aufgrund des geringen verkehrsaufkommens die Anwohner
sich mit der gelebten Situation arrangiert haben und zu ruß uber die straße laufen urn den Autos den
Gehweg als Parkraum zu tassen. Diese "Lösung" erachten mir mit Blick auf die zutässige
Höchstgeschwindigkeit von 30km/h und dem starken Gefäue der Straße ats gefährlich an. Gerade mit
Blick auf den Öffentlichen Spielplatz kann diese situation zu einer Gefährdung von Fußgängern
führen, die wir als "Dauerlösung" nicht tolerieren geschweige denn über eine entsprechende
Besch itderu ng des Gehwegpa rkens lega lisieren d ü rfen.
Die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereiches würde die zulässige Geschwindigkeit zwar
reduzieren, setzt aber einen niveaugteichen Ausbau voraus. Dies ist dalier nur im Rahmen eines
Ausbaus der straße mögtich, in denen dann auch entsprechende parkflächen mit berücksichtigt
werden könnten.

Aufgefallen ist im Rahmen der Kontrollen, dass im oberen stück der straße im Bereich der
öffenttichen Parkplätze wohnmobile und Anhänger abgestellt werden. Aus unserer sicht wäre hier die
Ei nfü h rung ei ner entsprechenden Regetung zu m parken n u r fü r pkws si n nvoil.

M it freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Zimntermann


